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Beschlussempfehlung 

 Ausschuss 

für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz 
 und Landesentwicklung 

 

Hannover, den 29.03.2017 

 

Entwurf eines Gesetzes über Mitwirkungs- und Klagerechte von Tierschutzorganisationen 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 17/5329 

Berichterstatter: Abg. Ronald Schminke (SPD) 

(Es ist ein schriftlicher Bericht vorgesehen.) 

 

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung emp-

fiehlt dem Landtag, den Gesetzentwurf mit den aus der Anlage ersichtlichen Änderungen anzu-

nehmen. 

 

Hermann Grupe 

Vorsitzender 
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Gesetz   

über Mitwirkungs- und Klagerechte von  

Tierschutzorganisationen 

Gesetz   

über Mitwirkungs- und Klagerechte von  

Tierschutzorganisationen 

  

§ 1 § 1 

Mitwirkungsrechte Mitwirkungsrechte 

  

 (1)
 1

Einer nach § 3 anerkannten Tierschutzorgani-

sation ist 

 (1)
 1

Einer nach § 3 anerkannten Tierschutzorgani-

sation ist 

  

1. bei der Vorbereitung von Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften des Landes zum Schutz von Tie-

ren und 

1. unverändert 

  

2. vor der Erteilung bau- und immissionsschutzrecht-

licher Genehmigungen für Vorhaben zum Halten 

von Tieren zu Erwerbszwecken 

2. vor der Erteilung bau- oder immissionsschutzrecht-

licher Genehmigungen für Vorhaben zum Halten 

von Tieren zu Erwerbszwecken 

  

Gelegenheit zur Einsicht in die tierschutzrelevanten 

Sachverständigengutachten und zur Stellungnahme zu 

geben, soweit satzungsgemäße Aufgaben der Tier-

schutzorganisation berührt sind.
 2

Satz 1 Nr. 2 gilt nicht 

für Vorhaben zur Errichtung von Ställen bis zu 450 m³ 

Brutto-Rauminhalt. 

Gelegenheit zur Einsicht in die den Tierschutz betref-

fenden Sachverständigengutachten und zur Stellung-

nahme zu geben, soweit die in der Anerkennung be-

zeichneten Aufgaben der Tierschutzorganisation (§ 3 

Abs. 1 Satz 3) berührt sind. 
2
Satz 1 Nr. 2 gilt nicht für 

Vorhaben zur Errichtung von Ställen bis zu 450 m³ Brut-

to-Rauminhalt.
 

  

 (2) 
1
Einer nach § 3 anerkannten Tierschutzorgani-

sation ist auf deren Verlangen in Genehmigungs- und 

Erlaubnisverfahren nach § 4 a Abs. 2 Nr. 2, § 6 Abs. 3, 

§ 8 Abs. 1 und § 11 Abs. 1 des Tierschutzgesetzes in 

der Fassung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), 

zuletzt geändert durch Artikel 8 Abs. 13 des Gesetzes 

vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2178), Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu geben. 
2
In einem Genehmigungs-

verfahren nach § 8 Abs. 1 des Tierschutzgesetzes muss 

einer Tierschutzorganisation, die in der Kommission 

nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Tierschutzgesetzes vertre-

ten ist, nicht Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 

werden. 

 (2) 
1
Einer nach § 3 anerkannten Tierschutzorgani-

sation ist auf deren Verlangen in Genehmigungs- und 

Erlaubnisverfahren nach § 4 a Abs. 2 Nr. 2, § 6 Abs. 3, 

§ 8 Abs. 1 und § 11 Abs. 1 des Tierschutzgesetzes 

__________ Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
2
In einem Genehmigungsverfahren nach § 8 Abs. 1 des 

Tierschutzgesetzes muss einer Tierschutzorganisation, 

die in einer Kommission nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des 

Tierschutzgesetzes vertreten ist, nicht Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben werden. 

  

  (2/1) 
1
Für die Beteiligung nach den Absätzen 1 

und 2 gilt 28 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 und Abs. 3 des Ver-

waltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) und für die Ein-

sichtnahme § 29 Abs. 2 VwVfG entsprechend. 
2
In Ver-

fahren nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 kann die Einsicht-

nahme auch in entsprechender Anwendung der §§ 8 

und 9 des Umweltinformationsgesetzes (UIG) 

__________ verweigert werden. 

  

 (3) 
1
Die Frist zur Stellungnahme nach den Absät-

zen 1 und 2 beträgt vier Wochen. 
2
Die Behörde kann sie 

in eiligen Fällen um bis zu zwei Wochen verkürzen. 

 (3) 
1
Die Frist zur Stellungnahme beträgt 

 

1. nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sechs Wochen, 
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2. nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 2 vier Wo-

chen.  

 
2
Die Behörde kann in dringenden Fällen die Frist nach 

Satz 1 Nr. 1 bis auf drei Wochen und die Frist nach 

Satz 1 Nr. 2 bis auf zwei Wochen verkürzen. 

  

 (4) 
1
§ 28 Abs. 2 Nrn. 1 und 2, Abs. 3 und § 29 

Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gelten ent-

sprechend. 
2
In Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 

kann die Einsichtnahme auch in entsprechender An-

wendung der §§ 8 und 9 des Umweltinformationsgeset-

zes (UIG) in der Fassung vom 27. Oktober 2014 (BGBl. I 

S. 1643) verweigert werden. 

 (4) wird (hier) gestrichen (jetzt Absatz 2/1) 

 

  

 (5) 
1
Auf Antrag ist eine nach § 3 anerkannte Tier-

schutzorganisation über die Anzahl und den Gegenstand 

laufender Verwaltungsverfahren der in Absatz 2 genann-

ten Art zu informieren. 
2
Auf das Verfahren finden § 3 

Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 sowie die §§ 4, 5, 8 und 9 

UIG entsprechende Anwendung. 

 (5) 
1
Auf Antrag ist eine nach § 3 anerkannte Tier-

schutzorganisation über die Anzahl und den Gegenstand 

laufender Verwaltungsverfahren der in Absatz 2 genann-

ten Art zu unterrichten. 
2
Auf das Verfahren finden § 3 

Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 sowie die §§ 4, 5, 8 und 9 

UIG entsprechende Anwendung. 

  

 (6) Endet ein Erlaubnis- oder Genehmigungsver-

fahren nach Absatz 1 oder Absatz 2 durch einen Verwal-

tungsakt oder den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen 

Vertrages, so ist den anerkannten Tierschutzorganisati-

onen, die im Verfahren eine Stellungnahme abgegeben 

haben, die Entscheidung bekannt zu geben. 

 (6) Wird in einem __________Verfahren nach Ab-

satz 1 oder Absatz 2 die Erlaubnis oder die Genehmi-

gung erteilt oder stattdessen ein öffentlich-rechtlicher 

Vertrag geschlossen, so ist den anerkannten Tier-

schutzorganisationen, die im Verfahren eine Stellung-

nahme abgegeben haben, die Entscheidung bekannt zu 

geben. 

  

§ 2 § 2 

Klagerechte Klagerechte 

  

 (1) Eine nach § 3 anerkannte Tierschutzorganisati-

on kann, ohne die Verletzung eigener Rechte geltend 

machen zu müssen, nach Maßgabe der Verwaltungsge-

richtsordnung Klage erheben auf Feststellung, dass Be-

hörden des Landes oder der Kommunen gegen 

 (1) 
1
Eine nach § 3 anerkannte Tierschutzorganisa-

tion kann, ohne die Verletzung eigener Rechte geltend 

machen zu müssen, nach Maßgabe der Verwaltungsge-

richtsordnung Klage erheben auf Feststellung, dass 

Entscheidungen der Behörden des Landes oder der 

Kommunen gegen 

  

1. § 4 a Abs. 2 Nr. 2, § 6 Abs. 3, § 8 Abs. 1, § 11 

Abs. 1, § 16 a des Tierschutzgesetzes oder 

1. unverändert 

  

2. Rechts- und Verwaltungsvorschriften zum Schutz 

von Tieren bei bau- oder immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigungen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

2. Rechts____vorschriften zum Schutz von Tieren bei 

bau- oder immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gungen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

  

verstoßen oder verstoßen haben. verstoßen __________; in den Fällen des § 16 a des 

Tierschutzgesetzes gilt auch die bewusste Unterlas-

sung als Entscheidung nach Halbsatz 1. 
2
Satz 1 gilt 

nicht für Entscheidungen über Vorhaben zur Errich-

tung von Gehegen in Zoos, die  
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 1. eine Genehmigung im Sinne des § 42 des Bun-
desnaturschutzgesetzes innehaben,  

  

 2. unter verantwortlicher Mitwirkung einer Person 
mit abgeschlossenem Hochschulstudium der 
Veterinärmedizin oder der Biologie oder einer 
gleichwertigen Ausbildung mit Schwerpunkt in 
zoologischen Fächern geleitet werden und  

  

 3. bei der Erhaltungszucht von Tieren gefährdeter 

Arten die international anerkannten Leitlinien 

anwenden und mit Zuchtprogrammen anderer 

Zoos zusammenarbeiten. 

  

 (2) Die Klage ist nur zulässig, soweit  (2) Die Klage ist nur zulässig, soweit 

  

1. satzungsgemäße Aufgaben der Tierschutzorgani-

sation berührt sind, für die die Anerkennung nach 

diesem Gesetz erteilt ist, 

1. die in der Anerkennung bezeichneten Aufgaben 

der Tierschutzorganisation (§ 3 Abs. 1 Satz 3) be-

rührt sind __________,  

  

2. geltend gemacht wird, dass tierschutzrelevante 

Vorschriften verletzt sind, 

2. geltend gemacht wird, dass den Tierschutz betref-

fende Vorschriften verletzt sind, 

  

3. die anerkannte Tierschutzorganisation zur Mitwir-

kung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder Abs. 2 be-

rechtigt war, sich hierbei in der Sache geäußert hat 

oder ihr entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 

Abs. 2 Gelegenheit zur Stellungnahme nicht gege-

ben wurde, 

3. die anerkannte Tierschutzorganisation  

 

a) zur Mitwirkung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

oder Abs. 2 berechtigt war und sich hierbei in 

der Sache geäußert hat oder  

 

b) keine Stellungnahme abgeben konnte, weil 

ihr dazu entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

oder Abs. 2 oder gemäß § 1 Abs. 4 Satz 2 

oder weil ein Fall des § 16 a des Tier-

schutzgesetzes vorlag, keine Gelegenheit 

gegeben wurde, 

  

4. die Entscheidung weder aufgrund einer gerichtli-

chen Entscheidung erlassen noch in einem gericht-

lichen Verfahren als rechtmäßig bestätigt wurde 

und 

4. die Entscheidung weder aufgrund einer gerichtli-

chen Entscheidung erlassen noch in einem gericht-

lichen Verfahren bereits ihre Rechtmäßigkeit 

festgestellt wurde und 

  

5. die Feststellungsklage innerhalb eines Monats 

nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts erhoben 

wird. 

5. die Feststellungsklage innerhalb eines Monats er-

hoben wird, nachdem der Tierschutzorganisati-

on der Verwaltungsakt bekannt gegeben wurde; 

ist die Bekanntgabe an die Organisation unter-

blieben, so muss die Klage innerhalb von drei 

Monaten erhoben werden, nachdem ihr der 

Verwaltungsakt bekannt geworden ist. 
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§ 3 § 3 

Anerkennung von Tierschutzorganisationen Anerkennung von Tierschutzorganisationen 

  

 (1) 
1
Das für den Tierschutz zuständige Ministerium 

erteilt auf Antrag einer Tierschutzorganisation die Aner-

kennung zur Ausübung der Rechte nach den §§ 1 und 2, 

wenn die Organisation 

 (1) 
1
Einer Tierschutzorganisation wird auf ihren 

Antrag von dem für den Tierschutz zuständigen Ministe-

rium die Anerkennung zur Ausübung der Rechte nach 

den §§ 1 und 2 erteilt, wenn sie 

  

1. rechtsfähig ist, 1. unverändert 

  

2. ihren Sitz in Niedersachsen hat, 2. unverändert 

  

3. nach ihrer Satzung ideell und nicht nur vorüberge-

hend landesweit vorwiegend Ziele des Tierschut-

zes fördert und diese Ziele in der Satzung im Ein-

zelnen beschrieben sind, 

3. nach ihrer Satzung ____ nicht nur vorübergehend 

landesweit vorwiegend Ziele des Tierschutzes för-

dert und diese Ziele in der Satzung im Einzelnen 

beschrieben sind, 

  

4. mindestens fünf Jahre lang nach Nummer 2 tätig 

gewesen ist, 

4. mindestens fünf Jahre lang in Niedersachsen im 

Sinne der Nummer 3 tätig gewesen ist, 

  

5. nach Art und Umfang ihrer bisherigen Tätigkeit,  

ihrem Mitgliederkreis und ihrer Leistungsfähigkeit 

die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfül-

lung bietet, 

5. unverändert 

  

6. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke im Sin-

ne des § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 14 der Abgabenord-

nung, in der Fassung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 

S. 3866; 2003, I S. 61), zuletzt geändert durch Arti-

kel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2015 

(BGBl. I S. 2178), nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Kör-

perschaftsteuergesetzes, in der Fassung vom 

15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), zuletzt geän-

dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 

2. November 2015 (BGBl. I S. 1834) von der Kör-

perschaftsteuer befreit ist und 

6. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke im Sin-

ne des § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 14 der Abgabenord-

nung __________ von der Körperschaftsteuer be-

freit ist und 

 

  

7. jeder Person eine Mitgliedschaft ermöglicht, die die 

Ziele der Tierschutzorganisation unterstützt. 

7. unverändert 

  
2
Die Anerkennung kann unter den Voraussetzungen des 

Satzes 1 Nrn. 1 und 3 bis 7 auch einer überregional täti-

gen Tierschutzorganisation mit Sitz außerhalb von Nie-

dersachsen erteilt werden, wenn eine satzungsgemäße 

Teilorganisation für das Gebiet des Landes besteht und 

diese für sich genommen die Anforderungen nach 

Satz 1 Nrn. 3 bis 7 erfüllt. 
3
In der Anerkennung sind die 

satzungsgemäßen Aufgaben zu bezeichnen, für die die 

Anerkennung erteilt wird. 

2
Die Anerkennung kann __________ auch einer überre-

gional tätigen Tierschutzorganisation mit Sitz außerhalb 

von Niedersachsen erteilt werden, wenn eine satzungs-

gemäße Teilorganisation für das Gebiet des Landes be-

steht und diese __________ die Anforderungen nach 

Satz 1 Nrn. 3 bis 7 erfüllt. 
3
In der Anerkennung sind die 

satzungsgemäßen Aufgaben zu bezeichnen, für die die 

Anerkennung erteilt wird. 

  

 (2) Eine anerkannte Tierschutzorganisation hat 

dem für den Tierschutz zuständigen Ministerium eine 

Änderung der Satzung unverzüglich mitzuteilen. 

 (2) Eine anerkannte Tierschutzorganisation hat 

dem für den Tierschutz zuständigen Ministerium eine 

Änderung ihrer Satzung unverzüglich mitzuteilen. 
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 (3) Das für den Tierschutz zuständige Ministerium 

macht die Anerkennung im Niedersächsischen Ministeri-

alblatt bekannt. 

 (3) Das für den Tierschutz zuständige Ministerium 

macht die Anerkennung und ihre Änderungen im Nie-

dersächsischen Ministerialblatt bekannt. 

  

§ 4 § 4 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

  

 Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkün-

dung in Kraft. 

unverändert 

 

(Ausgegeben am 30.03.2017) 
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